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Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass der Beschwerdeführer eigenen Angaben zufolge seinen Heimat-
staat  im Mai  2009 verlassen hat und über Russland,  Dänemark und 
Frankreich  am  29.  Mai  2009  in  die  Schweiz  gelangt  ist,  wo  er  am 
17. August 2009  im  Empfangs-  und  Verfahrenszentrum  (EVZ)  Basel 
um Asyl nachgesucht hat,

dass er  am 24. August 2009 im EVZ Basel  summarisch befragt  und 
am 25. September 2009 gemäss Art. 29 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 
26. Juni 1998  (AsylG,  SR 142.31) zu  seinen  Asylgründen  angehört 
wurde, 

dass  der  Beschwerdeführer  zur  Begründung  seines  Asylgesuches 
geltend  machte,  sein  Vater  sei  vor  vielen  Jahren  in  Moskau  ver-
schollen; dessen Probleme seien ihm unbekannt,

dass ihm aber in der letzten Zeit auf seinem Weg von der Schule nach 
Hause dubiose Männer begegnet seien, welche ihm diverse Fragen zu 
seinem Vater gestellt hätten,

dass diese Männer ihn eines Tages auch verprügelt  hätten,  so dass 
ihn sein Grossvater von der Schule abgemeldet habe,

dass seine Mutter  in  der  Schweiz lebe,  über  eine  Aufenthaltsbewilli-
gung  B  verfüge  und  Familiennachzug  beantragt  habe,  welcher  ab-
gelehnt worden sei,

dass  das  BFM  mit  Verfügung  vom  7.  Januar  2010  –  eröffnet  am 
5. Februar 2010 – in Anwendung von Art. 32. Abs. 2 Bst. a AsylG auf 
das  Asylgesuch  nicht  eintrat  und  die  Wegweisung  aus  der  Schweiz 
und den Vollzug anordnete, 

dass das Bundesamt zur Begründung anführte, der Beschwerdeführer 
habe  den  Asylbehörden  innerhalb  der  ihm  eingeräumten  Frist  von 
48  Stunden  keine  Reise-  oder  Identitätspapiere  abgegeben,  wofür 
keine entschuldbaren Gründe vorliegen würden, 

dass  aufgrund  der  Umstände  –  seit  der  Anhörung  seien  mehrere 
Monate  vergangen  und  der  Beschwerdeführer  habe den in  Aussicht 
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gestellten Pass immer noch nicht eingereicht – davon auszugehen sei, 
dass er nicht willens sei, Reisepapiere einzureichen,

dass  er  sich  bezüglich  seiner  Vorbringen  in  Widersprüche  und  Un-
gereimtheiten verstrickt habe,

dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft  gemäss Art. 3 
und 7 AsylG daher nicht erfülle und aufgrund der Aktenlage keine zu-
sätzlichen  Abklärungen  zur  Feststellung  der  Flüchtlingseigenschaft 
oder eines Wegweisungsvollzugshindernisses nötig seien,

dass  weder  die  allgemeine  Lage  im  Heimatstaat  noch  individuelle 
Gründe gegen eine Rückkehr des Beschwerdeführers nach Armenien 
sprechen würden und der Vollzug der Wegweisung technisch möglich 
und praktisch durchführbar sei,

dass der Beschwerdeführer mit Rechtsmitteleingabe vom 12. Februar 
2010  beim  Bundesverwaltungsgericht  Beschwerde  erhob  und  in 
materieller Hinsicht die Aufhebung der Dispositivziffer 3 (Der Gesuch-
steller  hat  die  Schweiz  –  unter  Androhung  von  Zwangsmitteln  im 
Unterlassungsfall  –  am Tag nach der Rechtskraft  zu verlassen.)  und 
der  Dispositivziffer  4  (Der  Kanton  B._______  ist  verpflichtet,  die 
Wegweisung  zu  vollziehen.)  der  vorinstanzlichen  Verfügung  und  die 
Anordnung der vorläufigen Aufnahme beantragt,

dass  er  in  prozessualer  Hinsicht  um  die  Gewährung  der  unentgelt-
lichen  Rechtspflege  und  um  den  Verzicht  auf  die  Erhebung  eines 
Kostenvorschusses ersucht,

dass  er  den  Beizug  der  Akten  des  Migrationsamtes  des  Kantons 
B._______ beantragt,

dass  die  vorinstanzlichen Akten  am 15. Februar 2010  beim Bundes-
verwaltungsgericht eintrafen (Art. 109 Abs. 2 AsylG),

und zieht in Erwägung,

dass  das  Bundesverwaltungsgericht  endgültig  über  Beschwerden 
gegen  Verfügungen  (Art. 5  des  Bundesgesetzes  vom  20. Dezem-
ber 1968  über  das  Verwaltungsverfahren  [VwVG,  SR 172.021])  des 

Seite 3



E-872/2010

BFM entscheidet  (Art. 105 AsylG,  i.V.m.  Art. 31-34 des  Verwaltungs-
gerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32];  Art. 83 Bst. d 
Ziff. 1  des  Bundesgerichtsgesetzes  vom  17. Juni 2005  [BGG, 
SR 173.110]),

dass  der  Beschwerdeführer  durch  die  angefochtene  Verfügung  be-
sonders berührt ist, ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung 
beziehungsweise  Änderung  hat  und  daher  zur  Einreichung  der  Be-
schwerde legitimiert ist (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 
Abs. 1 VwVG),

dass somit auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Be-
schwerde einzutreten ist  (Art. 108 Abs. 2 AsylG und Art. 105 AsylG 
i.V.m. Art. 37 VGG, Art. 50 und Art. 52 VwVG),

dass  mit Beschwerde die Verletzung von Bundesrecht,  die unrichtige 
oder  unvollständige  Feststellung  des  rechtserheblichen  Sachverhalts 
und  die  Unangemessenheit  gerügt  werden  können  (Art. 106 
Abs. 1 AsylG),

dass bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es 
das  BFM  ablehnt,  das  Asylgesuch  auf  seine  Begründetheit  hin  zu 
überprüfen  (Art. 32-35  AsylG),  die  Beurteilungskompetenz  der  Be-
schwerdeinstanz  grundsätzlich  auf  die  Frage  beschränkt  ist,  ob  die 
Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist,

dass vorliegend einzig der Vollzug der Wegweisung angefochten  wird 
und damit Prüfungsgegenstand des Verfahrens bildet,

dass die Vorinstanz die Frage des Vollzugs der Wegweisung materiell 
prüft,  weshalb  dem  Bundesverwaltungsgericht  volle  Kognition  zu-
kommt,

dass  über  offensichtlich  unbegründete  Beschwerden in  einzelrichter-
licher  Zuständigkeit  mit  Zustimmung  eines  zweiten  Richters  ent-
schieden  wird  (Art. 111  Bst. e  AsylG)  und  es  sich  vorliegend,  wie 
nachfolgend  aufgezeigt,  um  eine  solche  handelt,  weshalb  der  Be-
schwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 
AsylG),

dass  gestützt  auf  Art. 111a  Abs. 1  AsylG  vorliegend  auf  einen 
Schriftenwechsel verzichtet wurde,
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dass  das  Bundesamt  das  Anwesenheitsverhältnis  nach  den  gesetz-
lichen Bestimmungen  über  die  vorläufige  Aufnahme von Ausländern 
regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumut-
bar  oder  nicht  möglich  ist  (Art. 44  Abs. 2  AsylG; Art. 83  Abs. 1  des 
Bundesgesetzes  vom  16. Dezember 2005  über  die  Ausländerinnen 
und Ausländer [AuG, SR 142.20]), 

dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrecht-
liche  Verpflichtungen  der  Schweiz  einer  Weiterreise  der  Ausländerin 
oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat 
entgegenstehen (Art 83 Abs. 3 AuG),

dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land ge-
zwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet  ist  oder in dem sie 
Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden 
(Art. 5 Abs. 1 AsylG),

dass  der  Vollzug  der  Wegweisung  vorliegend  in  Beachtung  dieser 
massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig 
ist,  da  keine  Anhaltspunkte  für  eine  menschenrechtswidrige  Be-
handlung  im  Sinne  von  Art. 3  der  Konvention  zum  Schutze  der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, 
SR, 0.101) oder Art. 1 des Übereinkommens gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 
vom  10.  Dezember  1984  (FoK, SR 0.105)  ersichtlich  sind,  die  dem 
Beschwerdeführer in seinem Heimat- oder Herkunftsstaat droht,

dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumut-
bar  erweist,  wenn  sie  im Heimat-  oder  Herkunftsstaat  aufgrund  von 
Situationen  wie  Krieg,  Bürgerkrieg,  allgemeiner  Gewalt  und 
medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AuG),

dass  weder  die  allgemeine  Lage  im  Heimatstaat  des  Beschwerde-
führers  noch  individuelle  Gründe  auf  eine  konkrete  Gefährdung  im 
Falle  einer  Rückkehr  schliessen  lassen,  weshalb  der  Vollzug  der 
Wegweisung vorliegend zumutbar ist,

dass  es  sich  beim Beschwerdeführer  um  einen  jungen,  volljährigen 
und gemäss Aktenlage gesunden Mann ohne familiäre Verpflichtungen 
handelt,
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dass vor diesem Hintergrund die Ausführungen in der Beschwerde, der 
kranke Grossvater  könne sich nicht  mehr  um den Beschwerdeführer 
kümmern, kein Wegweisungshindernis zu begründen vermögen,

dass seine Identität bis zum heutigen Zeitpunkt nicht zweifelsfrei fest-
steht, die in Aussicht gestellten Reisepapiere nach wie vor ausstehen 
und  die  diesbezüglichen  Erläuterungen  auch  auf  Beschwerdeebene 
nicht zu überzeugen vermögen,

dass  der  Vollzug  der  Wegweisung  des  Beschwerdeführers  in  den 
Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse be-
stehen (Art. 83 Abs. 2 AuG), und es ihm obliegt,  nötigenfalls bei  der 
Beschaffung gültiger Reisepapiere mitzuwirken (Art. 8 Abs. 4 AsylG),

dass  nach  dem Gesagten  der  vom BFM  verfügte  Vollzug  der  Weg-
weisung zu bestätigen ist,

dass es dem Beschwerdeführer demnach nicht gelungen ist, darzutun, 
inwiefern  die  angefochtene  Verfügung  Bundesrecht  verletzt,  den 
rechtserheblichen  Sachverhalt  unrichtig  oder  unvollständig  feststellt 
oder  unangemessen  ist  (Art.  106  AsylG),  weshalb  die  Beschwerde 
abzuweisen ist, 

dass vorliegend kein Anlass besteht,  die Akten des Migrationsamtes 
des  Kantons  B._______  beizuziehen  und  der  entsprechende  Antrag 
abzuweisen ist,

dass  das  Gesuch  um  Gewährung  der  unentgeltlichen  Rechtspflege 
gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG ungeachtet der Frage der Bedürftigkeit 
des Beschwerdeführers abzuweisen ist,  da die Beschwerdebegehren 
nach  dem  vorstehend  Ausgeführten  als  aussichtslos  zu  bezeichnen 
sind,

dass  bei  diesem  Ausgang  des  Verfahrens  die  Kosten  von  Fr. 600.– 
(Art. 16 Abs. 1  Bst. a  VGG  i.V.m.  Art. 1-3  des  Reglements  vom 
21. Februar  2008  über  die  Kosten  und  Entschädigungen  vor  dem 
Bundesverwaltungsgericht  [VGKE,  SR 173.320.2])  dem  Beschwerde-
führer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

(Dispositiv nächste Seite)
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird ab-
gewiesen.

3.
Die  Verfahrenskosten  von  Fr. 600.-  werden  dem  Beschwerdeführer 
auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zu 
Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.
Dieses Urteil geht an den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, an 
das BFM und an die zuständige kantonale Behörde.

Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber:

Bruno Huber Jonas Tschan

Versand: 
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